
Mit uns fahren Sie  
gesund und sicher

Untersuchungen für 
Berufskraftfahrer

TÜV®



Ein Termin - alle Untersuchungen

Wer als Berufskraftfahrerin bzw. Berufskraftfahrer 
arbeiten möchte, muss bei Erteilung und Verlängerung 
der Fahrerlaubnis die notwendige körperliche und 
geistige Eignung nachweisen.

Stets erforderlich sind:

			ein einfache ärztliche Untersuchung und

   eine Augenuntersuchung

Für Busfahrerinnen und Busfahrer sowie Taxifahrerin-
nen und Taxifahrer ist zudem ein Leistungstest vor-
geschrieben, der sicherstellt, dass die besonderen 
Anforderungen zur Beförderung von Personen erfüllt 
werden. TÜV NORD bietet Ihnen alle Untersuchungen 
aus einer Hand und navigiert Sie sicher ans Ziel.

TÜV NORD - 
für Profis am Steuer

Welche Untersuchung Sie benötigen, haben wir hier 
übersichtlich für Sie zusammengestellt:

* Vor dem 1.1.1999 die Fahrerlaubnisklassen C und/oder CE erteilt:  
ab dem 50. Lebensjahr alle 5 Jahre

Profitieren Sie von kurzen Wegen und umfassenden 
Leistungen:  
Eine unserer zahlreichen Begutachtungsstellen 
(www.tuev-nord.de/mpi-ansprechpartner) ist ganz 
in Ihrer Nähe und kümmert sich um sämtliche Details 
Ihrer Untersuchung. Sie brauchen nur einen Termin zu 
vereinbaren und schon erhalten Sie alle notwendigen 
Bescheinigungen. Günstig und maßgeschneidert.

Und eines ist sicher: Bei unseren erfahrenen und 
speziell ausgebildeten Verkehrsmedizinerinnen und 
Verkehrsmedizinern sowie und -psychologinnen und 
-psychologen sind Sie immer in den besten Händen.

Fahrerlaubnisklasse
Ersterteilung 

Verlängerung

Ärztliche Untersuchung 

und Sehvermögen
Leistungstest

C1, C1E 
(vor dem 01.01.1999 erteilt)

Ersterteilung 

Verlängerung

nein

nein
kein Leistungstest

C1, C1E, CE 
(vor dem 01.01.1999 erteilt)

Ersterteilung 

Verlängerung

ja

ab dem 50. Lebensjahr alle 5 Jahre
kein Leistungstest

C, CE
Ersterteilung 

Verlängerung

ja

alle 5 Jahre
kein Leistungstest

D
Ersterteilung 

Verlängerung

ja

alle 5 Jahre

ja

ab dem 50. Lebensjahr alle 5 Jahre

Taxi, Fahrerlaubnis zur 
Personenbeförderung

Ersterteilung 

Verlängerung

ja

alle 5 Jahre

ja

ab dem 50. Lebensjahr alle 5 Jahre



Jetzt anrufen! 
Wir beraten Sie gern – kompetent, schnell und un-
kompliziert. Rufen Sie einfach bei einer Begutach-
tungsstelle in Ihrer Nähe an und informieren Sie sich, 
welches Angebot am besten für Sie geeignet ist:  
www.tuev-nord.de/mpi-ansprechpartner

Wir nehmen uns 
Zeit für Sie

Kostenlose  
Service-Rufnummer
0800 888 3369

Medizinisch-Psycholgoisches Institut

Am TÜV 1, 30519 Hannover

Sie haben noch allgemeine Fragen oder wollen sich 
konkret über eine Untersuchung informieren? Kein 
Problem! Wir bieten Ihnen einen umfassenden,  
telefonischen Beratungsservice.

Unsere Experten geben Ihnen gern ausführlich  
Auskunft über den Ablauf einer Untersuchung, die 
Kosten und alles, was Sie sonst noch wissen möchten 
– kompetent, freundlich und individuell.

Sollten Sie es eilig haben, können wir auch direkt und 
ganz flexibel einen Termin vereinbaren – einfacher geht 
es nicht.


